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Verordnung 
über den Katastrophenschutz

vom 15. Mai 1981

Im Interesse der einheitlichen Vorbereitung und Durch
setzung wirkungsvoller Maßnahmen des Katastrophen Schut
zes wird auf Grund des § 15 des Verteidigungsgesetzes vom 

= 13. Oktober 1978 (GBl. I Nr. 35 S. 377) zur Durchführung der 
§§ 5 und 6 dieses Gesetzes und auf Grund des § 5 des Einfüh
rungsgesetzes zum Arbeitsgesetzbuch der Deutschen Demokra
tischen Republik vom 16. Juni 1977 (GBl. I Nr. 18 S. 228) fol
gendes verordnet: '

§1
(1) Der Katastrophensehutz ist Bestandteil der Zivilvertei

digung. Er hat die Aufgabe, die Bevölkerung, die Volkswirt
schaft, die lebensnotwendigen Einrichtungen und kulturellen 
Werte vor Katastrophen zu schützen,

(2) Der Katastrophenschutz umfaßt
- den vorbeugenden Katastrophenschutz
- die Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen sowie die 

Beseitigung ihrer Auswirkungen (im folgenden Bekämp
fung von Katastrophen genannt).

Die Hauptanstrengungen sind auf einen wirksamen vorbeu
genden Katastrophenschutz zu richten.

(3) Im Katastrophenschutz kommt es insbesondere darauf 
an,

a) Gefahrenquellen, die Katastrophen begünstigen oder zu 
Katastrophen führen können, vorausschauend zu erken
nen, rechtzeitig aufzudecken und unverzüglich zu besei
tigen,

b) eingetretene Katastrophen und deren unmittelbare Aus
wirkungen unter Ausschöpfung aller personellen und 
materiellen Ressourcen schnell und wirkungsvoll zu be
kämpfen und das gesellschaftliche Leben zu normalisie
ren,

c) Ordnung und Sicherheit unter Katastrophenbedingungen 
zu gewährleisten.

§2

(1) Katastrophen im Sinne dieser Verordnung sind folgen
schwere Naturereignisse einschließlich extremer Wetter
erscheinungen und andere Schadens- oder Unglücksfälle gro
ßen und in der Regel überörtlichen Ausmaßes, deren Be
kämpfung den koordinierten Einsatz von Kräften, materiellen 
und technischen Mitteln sowie eine einheitliche, komplexe 
territoriale Führung erfordert.

(2) Havarien sind keine Katastrophen im Sinne dieser Ver
ordnung. Ihre Vorbeugung und Bekämpfung erfolgt nach den 
dafür geltenden Rechtsvorschriften.

§3

(1) Die zentrale staatliche Leitung der Maßnahmen des Ka
tastrophenschutzes obliegt dem Ministerrat.

(2) Zur einheitlichen Leitung und Koordinierung aller Maß
nahmen zur Bekämpfung von Katastrophen wird beim Mi
nisterrat eine Zentrale Katastrophenkommission gebildet.

(3) Zur Leitung der Bekämpfung von Katastrophen können 
auf Beschluß des Ministerrates bzw. auf Weisung des Vorsit
zenden des Ministerrates Regierungskommissionen eingesetzt 
werden.

§4

(1) Die Minister und die Leiter der anderen zentralen Staats
organe, die Leiter der wirtschaftsleitenden Organe, Kombi
nate, Betriebe und Einrichtungen sowie die Vorsitzenden der 
Genossenschaften sind in ihrer Eigenschaft als Leiter der 
Zivilverteidigung für die ■ Maßnahmen des Katastrophen
schutzes in ihren Verantwortungsbereichen verantwortlich. 
Sie sind insbesondere verpflichtet,

a) Gefahrenquellen, die Katastrophen begünstigen oder zu 
Katastrophen führen können, vorausschauend zu erken
nen, rechtzeitig aufzudecken und deren mögliche Auswir
kungen zu analysieren bzw. zu bestimmen sowie alle zur 
Beseitigung von Gefahrenquellen notwendigen Maßnah
men fastzulegen und planmäßig zu realisieren,


